
Protokoll
Abstimmung  über  die  Sachgeschäfte  des  Katholischen  Kollegiums

vom  22. Juni  2020

sg.
kath.
ch

katholischer

konfessionsteil

des  kantons

st.gallen

Stimmberechtigte Stimmabgaben Stimmbeteiligung

Total Total  gültige ungültig

180 179 o 9914  %

4 Wollen Sie vom Jahresbericht 2019 des Administrationsrates Kenntnis nehmen?

Stimmzettel Stimmen

Eingelangte Ausser  Betracht  fallende In Betracht

fallende
Ja Nein

leere ungültige

179 o o 179 178 I

2 Wollen Sie die Jahresrechnung 2019 des Katholischen Konfessionsteils des Kantons
St.Gallen  und  die  Verwendung  des  Rechnungsüberschusses  gemäss  den  Anträgen

des  Administrationsrates  und  der  kollegienrätlichen  GPK  gemäss  Bericht  vom

24. April  2020  genehmigen?

Stimmzettel Stimmen

Eingelangte Ausser  Betracht  fallende In Betracht

fallende
Ja Nein

leere ungültige

179 o o "i79 179 o

3 Wollen Sie den Kollegiumsbeschluss über die nachträgliche Festlegung der techni-
schen  Steuerfüsse  für  die  Ausrichtung  von  Ausgleichsbeiträgen  2020  gemäss  Ent-

wurf  des  Administrationsrates  in der  Botschaft  vom  21. J!' pril  2020  genehmigen?

Stimmzettel Stimmen

Eingelangte Ausser  Betracht  fallende In Betracht

fallende
Ja Nein

leere ungültige

179 I o 178 I 77 I

4 Wollen Sie die Anträge des Administrationsrates für die Erneuerung der
Audio-  und  Videotechnik  in der  Kathedrale  St.Gallen  gemäss  Botschaft  vom  21.  April

2020  genehmigen?

Stimmzettel Stimmen

Eingelangte Ausser  Betracht  fallende In Betracht

fallende
Ja Nein

leere ungültige

179 o o 179 179 o

!  7 ,KS



5 Wollen Sie die Anträge des Administrationsrates für die Umsetzung des Raumkon-
zepts  Stiffsgebäude  mit  Sanierungen  und  Raumemeiterung  gemäss  Botschaft  vom

21.  April  2020  genehmigen?

Stimmzettel Stimmen

Eingelangte Ausser  Betracht  fallende In Betracht

fallende
Ja Nein

leere ungültige

179 1 o 178 I 77 I

Die  Richtigkeit  dieses  Protokolls  bezeugen:

St.Gallen,  23. Juni  2020

Präsident  des  Stimmbüros:

Josef  Seliner

'ber  des  Stimmbüros

Martin  Karrer

Stimmenzäher/Stimmenzählerinnen:

Bruno  Gemperle 'JÜdith  Ruppanner Verena  Schönenberger

RechtsmittelbeIehrung

Innert  dreier  Tage  seit  Bekanntwerden  des  Beschwerdegrundes,  spätestens  am dritten  Tag  nach  der

amtlichen  Veröffentlichung  des  Ergebnisses,  kann  beim  Administrationsrat  Beschwerde  eingereicht

werden.  Die  Beschwerde  enthält  einen  Antrag,  eine  kurze  Darstellung  des  Sachverhalts  und  eine  Be-

gründung.  Sie  ist zu unterzeichnen  und  eingeschrieben  einzureichen  (Art.  108  f. WAG  i.v. mit  Art. 71

Abs.  I VKK).

Beilage  als  Information  über  den  Eingang  einer  Interpellation  (Art.  81 Abs.  2 GO)

- Interpellation  «lst  ERG  Kirche  noch  gefragt?»  vom  20. Mai  2020  von  Karl  Duijts-Kronig,  Sargans,

und 32 Mitunterzeichnenden
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Katholisches  Kollegium sg.
kath.
ch

katholischer

konfessionsteil

des kantons

st.gallen

Interpellation

"lst  ERG  Kirche  noch  gefragt?"

Der  Administrationsrat  wird  ersucht,  die nachfolgenden  Fragen  zu beantworten:

1.  Müsste  man  verstärkt  darauf  hinweisen,  dass  die Ausführungsbestimmungen  zum  Lehrplan

durch  die Kirchen  eine  wertvolle  Unterstützung  für  die Lehrerinnen  und Lehrer  darstellen?

2. Sollte  ERG  Kirche  vor  dem Entscheid  der  Eltern  und Kinder  von den Schulleitungen  nicht  akti-

ver  unterstützt  werden?

3. Ist es anderseits  richtig,  dass  die Kirche  Mühe  hat, genügend  (ausgebildete  und engagierte)

Lehrkräfte  für  ERG  Kirche  zu finden?

4. Wirkt  ERG  Kirche  für  Kinder  und Eltern  im Allgemeinen  attraktiv  genug?

5. Ist ERG  Kirche  eher  ein Auslaufmodell

Begründung

Heute  können  Eltern  (und Kinder)  unterscheiden,  ob sie den früheren  Religionsunterricht  als ERG

Schule  oder  ERG  Kirche  besuchen  wollen.  Zahlen  zeigen,  dass  ERG  Schule  bedeutend  häufiger  ge-

wählt  wird.

Offenbar  tun sich  an einigen  (wenigen?)  Orten  Schul1eitungen  sowie  Lehrerinnen  und Lehrer  schwer

mit dem  Fach ERG  Kirche.  Es heisst,  dass  den Eltern  nahegelegt  wird,  auf  ERG Kirche  zu verzichten

(natürlich  nur  «<aus stundenpIantechnischen  Gründen»).  Oder  man legt  ERG Kirche  auf  einen  Freitag,

so um '16 Uhr  -  dann  muss  ERG  Kirche  für  Eltern  und Kinder  schon  eine  bedeutsame  Rolle  spielen,

bis man  sich für  einen  solchen  Termin  entscheidet.

Eine  Nachfrage  in unserer  Gemeinde  hat ergeben,  dass  sich im Mittel  drei bis vier  Kinder  pro Klasse

für  ERG  Kirche  entscheiden  (mit  der  Bemerkung  «Tendenz  abnehmend»).  Es werden  dann  Kinder

von  drei  bis vier  Klassen  für ERG  Kirche  gemeinsam  unterrichtet.  In der  OS hat in unserer  Gemeinde

die Kirche  mit Flyern  aktiv  für  das  Angebot  ERG  Kirche  Werbung  gemacht.  Stand  für  das  nächste

Schuljahr:  ERG  Kirche  9, ERG  Schule  42 Anmeldungen.

Der  Schulratspräsident  zieht  ein Fazit:  «Aus  Sicht  der  Schule  ist die Grundidee  von ERG  Schule  et-

was  Verbindendes  -  genau  das aber  findet  wegen  der  Verzettelung  nicht  oder  zu wenig  statt.  Immer-

hin haben  ERG  Schule  und Kirche  wohl  den gleichen  Lehrplan.  Offenbar  hat hier  die Kirche  teilweise

auch  Veränderungen  eingeführt.  Wenn  der  Lehrplan  schon  das Gleiche  sein  sollte,  dann  leuchtet  der-

zeit  immer  mehr  Verantwortlichen  der  Schule  nicht  mehr  ein,  warum  es ERK  Kirche  überhaupt  nüch

braucht.



Dazu  muss  freilich  entgegnet  werden:  Der  Lehrplan  Volksschule  bildet  die Grundlage  für  ERG.  Darauf

aufbauend  haben  die kath. und evang.-ref.  Kirche  mit viel  zeitlichem  und finanziellem  Aufwand  den

Lehrplan  für  ERG-Kirche  und Religionsunterricht  mit ausformulierten  Zielen  erstellt.  Für  ERG Schule

gibt  es offenbar  nur  die reinen  Lernziele,  mehr  nicht.  Es wird  (hinter  vorgehaltener  Hand)  auch berich-

tet, dass  daher  ERG  da und dort  als Klassenstunde  gehandhabt  wird  und mit Ethik  und Religion  nicht

mehr  viel zu tun hat.

Dem  Administrationsrat  wird  im Voraus  für  die Beantwortung  der  Fragen  gedankt.

Sargans,  20. Mai 2020

Karl Duijts-Kronig,  Sargans
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